


MEINE MEINUNG

Liebe Bürgerinnen und Bürger! Liebe Jugend!

Der Frühling und die damit verbundene Blütezeit haben begonnen, 
die Tage werden wieder länger und die stärker werdende Sonnenkraft 
schenkt uns eine wohltuende Wärme.

Schülerinnen und Schüler, ehrenamtliche Helfer und Vereine beteili-
gen sich am „Steirischen Frühjahrsputz“ und setzen so ein 
Zeichen, dass ihnen eine saubere Heimat ein großes Anliegen ist. 
Wiesen, Wälder und abgelegene Naturräume von weggeworfenem 
Abfall zu befreien dient auch zur Bewusstseinsbildung, den Abfall 
nicht achtlos wegzuwerfen! Ein besonderer Dank gilt all jenen, die 
sich an dieser Aktion beteiligen und unsere schöne Tourismusregion 
damit sauber halten.

Mitarbeiter sind ein wertvolles Kapital eines Unternehmens. 

Rupert Tamisch, Mitarbeiter im Büro des Abfallwirtschaftsverbandes Rad-
kersburg, hat nach 16-jähriger Dienstzeit einen Arbeitsplatzwechsel zur 
Marktgemeinde Straden vorgenommen. Seine ruhige und bescheidene Art 
hat ihn im Team und bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr beliebt gemacht. 
Wir danken für seinen ausgezeichneten Dienst im Abfallwirtschaftsverband 
Radkersburg und wünschen ihm viel Freude bei seiner neuen Tätigkeit in 
der Marktgemeinde Straden. Gerd Loidl aus Ratschendorf ist nun der neue 
Ansprechpartner im Büro des Abfallwirtschaftsverbandes Radkersburg.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling und ein frohes Osterfest.
Ihr Obmann Bgm. Josef Doupona!  

Bgm. Josef Doupona
Obmann des AWV Radkersburg

GRATIS Sammeltaschen zur Mülltrennung!

Gerd Loidl 
Umwelt- und Abfallberater

Unser neuer Mitarbeiter!

Im regionalen Altstoffsam-
melzentrum (ASZ) können 
Sie beinahe alle Ihre Abfälle 
abgeben. 

Zur Erleichterung der 
Vorsammlung zu Hause gibt 
es im regionalen ASZ in 
Ratschendorf ab sofort die 
praktischen Sammeltaschen.

Solange der Vorrat reicht!



Brauchtumsfeuer - Worauf ist zu achten?

Für das Entfachen von "Brauchtumsfeuern" bestehen strenge zeitliche 
Einschränkungen!

Osterfeuer am Karsamstag (15. April 2017); das Entzünden des 
Feuers ist im Zeitraum von 15 Uhr des Karsamstags bis 3 Uhr früh am 
Ostersonntag zulässig;

Sonnwendfeuer (21. Juni 2017); da der 21. Juni nicht auf einen Sams-
tag fällt, ist das Entzünden eines Brauchtumsfeuers anlässlich der 
Sonnenwende auch am nachfolgenden Samstag, den 24. Juni 2017, 
zulässig;

Feuer im Rahmen regionaler Bräuche, die das Abheizen eines 
Feuers beinhalten, wenn sie auf eine langjährige, gelebte Tradition mit 
eindeutigem Brauchtumshintergrund verweisen können, sind bei der 
zuständigen Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen! 

Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstal-
tungen, die ausschließlich mit trockenem, pflanzlichem Material 
beschickt werden. Keinesfalls dürfen Abfälle, insbesondere Altholz 
(Baumaterial, Verpackungen, Paletten, Möbel usw.) und nicht biogene 
Materialien (Altreifen, Gummi, Kunststoffe, Lacke usw.) bei Brauch-
tumsfeuern mitverbrannt werden.

ÜBERFLIEGER
für ‘Reinwerfen statt 
Wegwerfen’

Gregor Schlierenzauer ist auch 2017 wieder als 
Botschafter der Initiative an Bord. Seit 2013 setzt er 
sich mit uns dafür ein, dass Österreichs Straßen, 
Städte, Dörfer, Wälder und Berge sauber bleiben. 
Danke für Dein Engagement, Gregor!

www.reinwerfen.at

LEBENSMITTEL SIND 
KOSTBAR Verbrauchen 
statt Wegwerfen!

Im Jahr 2017 ist das Thema Lebensmittelver-
schwendung wieder stärker präsent. Auf der 
Plattform „Lebensmittel sind kostbar“ bietet 
das Ministerium für ein Lebenswertes Öster-
reich umfassende Informationen.

www.lebensmittel-sind-kostbar.at

Detailinfo-Box
• Ein Ausweichen auf  den sogenannten "Kleinen Ostersonntag" ist nicht zulässig.

• Die bei Brauchtumsfeuern anfallenden Aschen sind entsprechend den abfallrechtlichen Bestim-

mungen zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bei einer stofflichen Verwertung sind die Vorgaben der 

Richtlinie für den sachgerechten Einsatz von Pflanzenaschen zur Verwertung auf  land- und 

forstwirtschaftlich genutzten Flächen (BMLFUW, Jänner 2011) einzuhalten.

• Verbrennen von nicht geeigneten Materialien und das Verbrennen außerhalb der vorgesehenen 

Brauchtumstage (Karsamstag, 21. Juni - Sonnwendfeier) wird von der Bezirksverwaltungsbehörde 

mit einer Geldstrafe bis zu € 3.630,- gemäß Bundesluftreinhaltegesetz bestraft!

• Bei hoher Ozonbelastung sind zusätzliche Verbote möglich.




